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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
01        Stadtkanzlei

Beteiligt:
WBH   Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR
30        Rechtsamt

Betreff:
Zustimmung des Rates zur Entscheidung des Verwaltungsrates des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen AöR (WBH) zum Verbindungssammler Kläranlage 
Hagen-Fley

Beratungsfolge:
04.04.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Entscheidung des Verwaltungsrates des 

Wirtschaftsbetriebes Hagen AöR (WBH) zu, den Vorstand des WBH zu 
beauftragen, den als Anlage beigefügten Vertrag zwischen Ruhrverband, Stadt 
Hagen und WBH zu unterzeichnen. Die weiteren Planungen sind positiv im 
Sinne einer Schaffung von neuen Gewerbeflächen zu betreuen.

2. Der Rat der Stadt Hagen beauftragt den Oberbürgermeister den unter 1. 
genannten Vertrag zu unterzeichnen.
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Kurzfassung
Entfällt. 

Begründung

Der Verwaltungsrat des WBH hat in seiner Sitzung am 06.02.2019 folgenden 
Beschluss gefasst:

„Der Verwaltungsrat des WBH AöR beauftragt den Vorstand vorbehaltlich der 
Entscheidung des Rates, den als Anlage beigefügten Vertrag zwischen 
Ruhrverband, Stadt Hagen und WBH AöR zu unterzeichnen. Die weiteren 
Planungen sind positiv im Sinne einer Schaffung von neuen Gewerbeflächen zu 
betreuen.“

Die Stadt Hagen muss den Vertrag mit unterzeichnen, da die Stadt Hagen und nicht 
der WBH Mitglied des Ruhrverbandes ist. Sie erhält in dieser Eigenschaft den 
Beitragsbescheid, der umgehend an den WBH weitergeleitet und auch von dort 
beglichen wird. Die Stadt Hagen muss aus diesem Grunde den im Vertrag 
vorgesehenen Rechtsbehelfsverzicht für alle Beitragsbescheide bis 2028 erklären, 
auch wenn im Ergebnis nur der WBH davon finanziell betroffen sein kann. 

Die weitere Begründung ist der als Anlage beigefügten Vorlage des 
Verwaltungsrates des WBH zu entnehmen.

Der Beschluss des Verwaltungsrates vom 06.02.2019 wurde vorbehaltlich der 
Entscheidung des Rates der Stadt Hagen gefasst, daher wird der Rat um einen 
entsprechenden Beschluss gebeten. 

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung

x sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:
Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
01 Stadtkanzlei
30

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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NICHTÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE WBH
Amt/Eigenbetrieb:
WBH   Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Beteiligt:

Betreff:
Verbindungssammler KA Hagen-Fley - KA Hagen

Beratungsfolge:
06.02.2019 WBH-Verwaltungsrat

Beschlussfassung:
WBH-Verwaltungsrat

Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungsrat des WBH AöR beauftragt den Vorstand vorbehaltlich der 
Entscheidung des Rates, den als Anlage beigefügten Vertrag zwischen 
Ruhrverband, Stadt Hagen und WBH AöR zu unterzeichnen. Die weiteren 
Planungen sind positiv im Sinne einer Schaffung von neuen Gewerbeflächen zu 
betreuen.
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Begründung

Das auf dem Hagener Stadtgebiet anfallende Abwasser wird derzeit auf vier 
Kläranlagen behandelt. Das Bestreben des WBHs ist es, die Anzahl der Kläranlagen, 
auf denen das Abwasser gereinigt wird, soweit technisch möglich, zu minimieren. 
Investive Maßnahmen amortisieren sich in überschaubaren Zeiträumen allein schon 
dadurch, dass sogenannte Übergabepunkte, die einen Teil der Beiträge an den 
Ruhrverband ausmachen, nicht mehr bezahlt werden müssen.
Vor diesem Hintergrund hat der WBH mit dem Ruhrverband die als Anlage 
beigefügte Vereinbarung ausgearbeitet. Anlass sind zum einen die Neuordnung der 
Schmutzwasserbeseitigung in Hagen-Westerbauer, andererseits die Pläne zur 
Aufgabe der Kläranlage Hagen-Fley und die Überleitung des Abwassers in Richtung 
Kläranlage Hagen.
Durch den Wegfall von Kläranlagen entstehen freie Gewerbe- bzw. Industrieflächen, 
die - bedingt durch die vorherige Nutzung – auf ebenem Gelände realisiert werden 
können. Dadurch weisen diese Flächen gegenüber anderen in Hagen geplanten 
Gewerbeflächen einen eindeutigen Standortvorteil auf. 
Nach Vorstellung des WBHs soll die Kläranlage Hagen-Fley aufgegeben werden. 
Das Abwasser soll alternativ zur Kläranlage Hagen Boele oder zur Kläranlage Hagen 
abgeleitet werden. Hierdurch entsteht ein Flächenpotenzial von ca. 6 ha abzüglich 
der weiterhin notwendigen Flächen für die Entwässerung.
Das Abwasser aus dem Stadtteil Boele wird auf der Kläranlage Hagen-Boele 
gereinigt. Der Ruhrverband betreibt hier nur eine Vorreinigung und übergibt das 
Abwasser zur endgültigen Behandlung an die Kabel Premium Pulp & Paper GmbH. 
Die Papierfabrik ist für ihren Reinigungsprozess auf die Beimischung des 
kommunalen Abwassers angewiesen. Vertragliche Bindungen lassen hier eine 
kurzfristige Änderung nicht zu. Darüber hinaus muss der Standort der Papierfabrik 
aus städtischer Sicht dauerhaft gesichert werden.
Die Entscheidung, auf welcher Kläranlage und in welchem Umfang das Abwasser 
behandelt werden soll, kann heute noch nicht gefällt werden. Als erstes muss die 
Integrale Entwässerungsplanung für die Kläranlage Hagen fertiggestellt werden, um 
die technischen Randbedingungen für die unterschiedlichsten Lösungsvarianten zu 
klären. Vorstellbar ist,

- das Abwasser der Kläranlage Hagen-Fley auf der Kläranlage Hagen-Boele zu 
behandeln

- das Abwasser der Kläranlage Hagen-Fley auf der Kläranlage Hagen zu 
behandeln

- das Abwasser der Kläranlagen Hagen-Fley und Hagen-Boele auf der 
Kläranlage Hagen zu behandeln.

Der WBH wird, sobald eine Lösung absehbar ist, weiter informieren.
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Neben der zuvor geplanten Änderung soll zukünftig auch noch das Schmutzwasser 
der Bebauung, die über die Vogelsanger Str. erschlossen und derzeit auf der 
Kläranlage Gevelsberg gereinigt wird, an die Kläranlage Hagen angeschlossen 
werden, wodurch ein halber Übergabepunkt entfällt, aber kein neues 
Flächenpotenzial entsteht. Diese Änderung kann nach Abstimmung der technischen 
Details zeitnah umgesetzt werden.
Der mit der Vereinbarung getroffene Rechtsmittelverzicht bezieht sich lediglich auf 
die Beibehaltung der derzeit bestehenden Übergabepunkt, die maßgeblich in die 
Berechnung des Klärkostenbeitrages einfließen. Die einvernehmliche Aufgabe des 
Übergabepunktes Hagen-Westerbauer ist hiervon ausdrücklich ausgenommen, die 
einvernehmliche Aufgabe weiterer Übergabepunkte ist ebenso möglich. Wegen der 
vorlaufenden Planung und der bestehenden vertraglichen Bindungen des 
Ruhrverbandes kann der WBH diesem Rechtsmittelverzicht zustimmen.

gez. gez.

Thomas Grothe Hans-Joachim Bihs
Vorstandsprecher Vorstand
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